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VERWALTUNGSVORLAGE 

Geschäftsbereich  4 
Fachbereich   9 / Bauverwaltung 
Bearbeitet von:  Herrn Herrmann 

Datum 
27.05.2002 

 
Beratungsfolge Ausschüsse – Rat X öffentlich  nicht öffentlich

 
Bezirksausschuss I - Geisweid 17.09.2002 

Betreff: 

Öffentliche Telefonstelle in Siegen-Geisweid, Sohlbacher Straße / Am 
Klafelder Markt 
Antrag auf Abbau 
 

Beschlussvorschlag: 
 
Der Bezirksausschuss I des Rates der Stadt Siegen beschließt, den jetzigen Stand-
ort der Telefonstelle aufrecht zu erhalten, solange dies wirtschaftlich vertretbar ist 
oder bis durch eine eventuelle bauliche Neugestaltung des Einmündungsbereiches 
Sohlbacher Straße/Am Klafelder Markt eine Änderung notwendig wird.  
 
 
Sachverhalt / Begründung: 
 
Ein Anlieger der Sohlbacher Straße hat den Antrag gestellt, die öffentliche Telefon-
stelle am genannten Standort abzubauen. Der Antrag wird damit begründet, dass 
häufig Pkw- und Lkw-Fahrer die Telefonstelle benutzen und durch die anhaltenden 
und abfahrenden Fahrzeuge verkehrsgefährdende Situationen verursacht werden. 
 
Dem Bezirksdienst Geisweid der Polizei und der Straßenverkehrsbehörde der Stadt 
Siegen liegen aktuell und aus der zurückliegenden Zeit keine Erkenntnisse vor, die 
auf eine spezifische Problematik – verkehrsgefährdende Situationen durch anhalten-
de oder abfahrende Fahrzeuge – am Standort der Telefonstelle hinweisen.    
 
Nach Angabe der Telekom AG befindet sich die Telefonstelle seit 1972 am genann-
ten Standort. Aufgrund der bestehenden vertraglichen Vereinbarungen zwischen der 
Stadt Siegen und der Telekom AG kann über den Abbau von Telefonstellen nur ein-
vernehmlich entschieden werden. Dazu müssen gemäß Vertrag bestimmte Gründe 
gegeben sein, die bei objektiver Betrachtung aktuell jedoch nicht vorliegen. 
 
 
 



 
Finanzielle Auswirkungen  ja   nein  

 
Gesamtkosten 
der Maßnahme 
 
 
      

 
jährliche Folgekosten 
 
 
 
      

 
Finanzierung  
Eigenanteil 
 
 
      

 
Finanzierung objekt- 
bezogene Einnahmen 
 
 
      

 
Abstimmung  
mit dem Kämmerer 
 

  ist erfolgt 

 ist nicht erforder-
lich, da Haushaltsmittel 
im Haushaltsjahr zur 
Verfügung stehen. 

 
Veranschlagung 
 

  im VermH 
            

 
  im VerwH 

            

 
  Nein 

 
  Ja, mit 

            

 
Haushaltsstelle 
      
 

 
 
 
 
 
 
 
Im Auftrag 
 
 
 
 
Schul 
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Finanzielle Auswirkungen 
  ja X nein 

 
     
Gesamtkosten jährliche Folgekosten Finanzierung Finanzierung objekt Abstimmung 
der Maßnahme  Eigenanteil bezogene Einnahmen mit dem Kämmerer 
     
       
        

  
ist erfolgt 

      
  

ist nicht erfor-
derlich, da 
Haushaltsmit-
tel im Haus-
haltsjahr zur 
Verfügung 
stehen 

 
Veranschlagung 
           

  
im VermH 
   

im VerwH 
  

Nein 
 

Ja, mit 
  

Haushaltsstelle 
 

 
 
Im Auftrag 
 
 
 
 
 
Schul 
 
 
 
Anlagen: keine  




